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6 7 5 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 20. Ok-
tober 1976 über den Befähigungsnachweis für
das konzessionierte Gewerbe der Kontakt-

linsenoptiker

Auf Grund des § 22 Abs. 3, 4, 8, 9 und 10,
des § 70 Abs. 1, des § 236 b und des § 351
Abs. 5 der Gewerbeordnung 1973, BGBl. Nr. 50/
1974, in der Fassung der Gewerberechtsnovelle
1976, BGBl. Nr. 253, wird — hinsichtlich des
Art. I sowie des Art. III, soweit sich dieser auf
Art. I bezieht, im Einvernehmen mit dem Bun-
desminister für Gesundheit und Umwelt-
schutz — verordnet:

ARTIKEL I

Befähigungsnachweis für das konzessionierte
Gewerbe der Kontaktlinsenoptiker

A r t des N a c h w e i s e s d e r B e f ä h i -
g u n g

§ 1. (1) Die gemäß § 236 b GewO 1973 vor-
geschriebene Befähigung für das konzessionierte
Gewerbe der Kontaktlinsenoptiker (§ 236 a
GewO 1973) ist nachzuweisen durch

1. Zeugnisse
a) über das an einer inländischen Universi-

tät erworbene Doktorat der gesamten
Heilkunde und

b) über die gemäß den einschlägigen Rechts-
vorschriften zurückzulegende Ausbildung
zum Facharzt für Augenheilkunde
oder

2. das Zeugnis über die erfolgreich bestandene
Konzessionsprüfung (§§ 2 bis 9).

(2) Der Nachweis der Befähigung für das kon-
zessionierte Gewerbe der Kontaktlinsenoptiker
darf nicht gemäß § 28 Abs. 1 bis 5 GewO 1973
nachgesehen werden.

(3) Das Zeugnis über die erfolgreich bestandene
Konzessionsprüfung ist nicht mehr zu berück-
sichtigen, wenn der Inhaber des Zeugnisses sich
seit der Konzessionsprüfung zehn Jahre lang
nicht mehr im Gewerbe der Kontaktlinsenoptiker
betätigt hat.

G e g e n s t ä n d e d e r K o n z e s s i o n s p r ü -
f u n g

§ 2. (1) Die Konzessionsprüfung besteht aus
einer schriftlichen und einer mündlichen Prü-
fung. Der Zeitraum zwischen dem Ende der
schriftlichen Prüfung und dem Beginn der münd-
lichen Prüfung darf einen Tag nicht unterschrei-
ten und eine Woche nicht überschreiten.

(2) Die schriftliche Prüfung hat sich auf die
für die Ausübung des Kontaktlinsenoptiker-
gewerbes notwendigen Kenntnisse über die Ana-
tomie und Physiologie des Auges, die Patho-
logie des Auges, die Optik des Auges und der
Kontaktlinsen und die Anpassung der Kontakt-
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linsen zu erstrecken. Die Prüfungsaufgaben haben
mindestens je zwei Aufgaben aus diesen Gebieten
zu enthalten. Insgesamt sind zehn Prüfungsauf-
gaben zu stellen, deren Erledigung vom Prüf-
ling in sechs Stunden erwartet werden kann.
Die schriftliche Prüfung ist nach acht Stunden
zu beenden.

(3) Die mündliche Prüfung hat sich auf die für
die Ausübung des Kontaktlinsenoptikergewerbes
notwendigen Kenntnisse über die Anatomie und
Physiologie des Auges, die Pathologie des Auges,
die Optik des Auges und der Kontaktlinsen,
Hygiene, Sterilisation und Desinfektion, die An-
passung der Kontaktlinsen und die versorgungs-
mäßige Betreuung von Kontaktlinsenträgern zu
erstrecken; bezüglich der Anpassung der Kon-
taktlinsen und der versorgungsmäßigen Be-
treuung von Kontaktlinsenträgern sind bei der
Beantwortung der Fragen auch die entsprechen-
den praktischen Fähigkeiten des Prüflings zu
überprüfen. Die Dauer der mündlichen Prüfung
soll zwei Stunden nicht unterschreiten und drei
Stunden nicht überschreiten.

P r ü f u n g s k o m m i s s i o n

§ 3. Die Zahl der anderen Fachleute der
Prüfungskommission (§ 351 Abs. 2 GewO 1973)
beträgt zwei. Beide müssen in der Augenheil-
kunde tätige Ärzte sein, die auf dem Gebiete
der Kontaktlinsen neben einschlägigen Kennt-
nissen auch praktische Erfahrungen haben.

P r ü f u n g s t e r m i n

§ 4. Der Landeshauptmann hat in jedem
Jahr mindestens einen Termin für die Abhaltung
der Konzessionsprüfung festzulegen und zu ver-
anlassen, daß diese Termine spätestens drei Mo-
nate vor Beginn der Konzessionsprüfung im
Amtsblatt des Amtes der Landesregierung und
im Mitteilungsblatt der für seinen Bereich zu-
ständigen Landeskammer der gewerblichen
Wirtschaft verlautbart werden.

V o r a u s s e t z u n g e n f ü r d i e Z u l a s -
s u n g z u r K o n z e s s i o n s p r ü f u n g

§ 5. Zur Konzessionsprüfung ist zuzulassen,
wer die erfolgreiche Ablegung der Meisterprüfung
für das Optikerhandwerk und den erfolgreichen
Besuch des im § 6 festgesetzten Lehrganges für
Kontaktlinsenoptiker durch Zeugnisse nachweist.

L e h r g a n g f ü r K o n t a k t l i n s e n o p -
t i k e r

§ 6. (1) Der Lehrgang ist zu absolvieren
a) an einer hiefür in Betracht kommenden

berufsbildenden Schule oder
b) am Wirtschaftsförderungsinstitut einer

Kammer der gewerblichen Wirtschaft oder
an einer vergleichbaren sonstigen nicht-
schulischen berufsbildenden Einrichtung.

(2) Der Lehrgang hat sich jedenfalls auf fol-
gende Gegenstände mit der für den jeweiligen
Gegenstand angegebenen Mindestzahl der Lehr-
stunden zu erstrecken:

(3) Die Gesamtzahl der Lehrstunden des Lehr-
ganges hat mindestens 350 zu betragen.

A n s u c h e n u m Z u l a s s u n g z u r K o n -
z e s s i o n s p r ü f u n g

§ 7. (1) Das Ansuchen um Zulassung zur Kon-
zessionsprüfung hat der Prüfungswerber späte-
stens sechs Wochen vor dem festgelegten Prü-
fungstermin (§ 4) beim Landeshauptmann ein-
zubringen.

(2) Dem Ansuchen um Zulassung zur Kon-
zessionsprüfung sind

1. die dem Nachweis des Vor- und Familien-
namens dienenden Urkunden,

2. die zum Nachweis der Erfüllung der Voraus-
setzungen für die Zulassung erforderlichen
Belege und

3. der Nachweis über die Entrichtung der
Prüfungsgebühr

anzuschließen.

L a d u n g z u r K o n z e s s i o n s p r ü f u n g

§ 8. Wenn der Prüfungswerber zur Konzes-
sionsprüfung zugelassen worden ist, ist er recht-
zeitig zur Konzessionsprüfung zu laden. In der
Ladung sind dem Prüfungswerber Zeit und Ort
der Konzessionsprüfung, die Gegenstände der
schriftlichen und der mündlichen Prüfung (§ 2
Abs. 2 und 3) sowie jene Unterlagen und Hilfs-
mittel, die er für die schriftliche Prüfung mitzu-
bringen hat, bekanntzugeben.

P r ü f u n g s g e b ü h r

§ 9. (1) Der Prüfungswerber hat als Kosten-
beitrag zur Durchführung der Konzessionsprü-
fung eine Prüfungsgebühr von S 1 500,— an
den Landeshauptmann zu entrichten. Wenn der
Prüfungswerber die Prüfungsgebühr selbst zu
tragen hat und nachweist, daß die Entrichtung
der Prüfungsgebühr in der angeführten Höhe
wegen seiner Einkommensverhältnisse oder Sor-
gepflichten eine erhebliche wirtschaftliche Härte
darstellt, beträgt die Prüfungsgebühr S 600,—.
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(2) Zur Bezahlung der Entschädigung an die
Mitglieder der Prüfungskommission hat der
Landeshauptmann acht Zehntel der Prüfungsge-
bühr auf die Mitglieder der Prüfungskommission
zu gleichen Teilen aufzuteilen. Die verbleibenden
zwei Zehntel der Prüfungsgebühr sind zur Ab-
deckung des durch die Abhaltung der Konzes-
sionsprüfung entstandenen sonstigen besonderen
Verwaltungsaufwandes zu verwenden.

(3) Die Prüfungsgebühr ist dem Prüfungswer-
ber vom Landeshauptmann zur Gänze zurück-
zuerstatten, wenn der Prüfungswerber

1. zur Konzessionsprüfung nicht zugelassen
wird,

2. spätestens zehn Tage vor dem Prüfungs-
termin die Bekanntgabe, vom Prüfungster-
min zurückzutreten, eingeschrieben zur Post
gibt, oder

3. nachweist, daß er an der termingemäßen Ab-
legung der Konzessionsprüfung ohne sein
Verschulden verhindert war.

Z e u g n i s

§ 10. Auf Grund des Beschlusses der Prüfungs-
kommission hat der Landeshauptmann dem Ge-
prüften über die bestandene Konzessionsprüfung
ein Zeugnis entsprechend der Anlage zu dieser
Verordnung auszustellen (§ 350 • Abs. 6 GewO
1973).

ARTIKEL II

Nachweis der fachlichen Befähigung für Per-
sonen, die bestimmte Arbeiten des Gewerbes der

Kontaktlinsenoptiker ausführen

§ 11. Das Anpassen von Kontaktlinsen haben
die Gewerbetreibenden von Personen ausführen
zu lassen, die zur Ausführung dieser Arbeiten
fachlich befähigt sind.

§ 12. Die im § 11 genannten Personen haben
ihre fachliche Befähigung durch die im § 1 Abs. 1
Z. 1 oder Z. 2 angeführten Zeugnisse nachzu-
weisen.

ARTIKEL III

Übergangs- und Schlußbestimmungen

§ 13. Personen, die nachweisen, daß sie im
Zeitpunkte des Inkrafttretens dieser Verordnung

in der Ärzteliste der Österreichischen Ärzte-
kammer als Facharzt für Augenheilkunde ein-
getragen waren, erbringen den Befähigungs-
nachweis für das konzessionierte Gewerbe der
Kontaktlinsenoptiker, es sei denn, ihre Eintra-
gung in die Ärzteliste ist gemäß § 2 i Abs. 9
des Ärztegesetzes in der Fassung der Ärztegesetz-
novelle 1964, BGBl. Nr. 50, gestrichen wor-
den.

§ 14. Der Landeshauptmann hat im Jahre 1977
mindestens zwei Termine für die Abhaltung der
Konzessionsprüfung festzulegen, wobei der zweite
Termin spätestens im November 1977 festzulegen
ist.

§ 15. Personen, die gemäß § 376 Z. 33 a GewO
1973 die Tätigkeiten des konzessionierten Ge-
werbes der Kontaktlinsenoptiker ab dem 1. Jän-
ner 1977 bis längstens 31. Dezember 1977 im
Rahmen der Ausübung des Optikerhandwerks
ausüben dürfen, sind zur Konzessionsprüfung
zuzulassen, wenn sie die erfolgreiche Ablegung
der Meisterprüfung für das Optikerhandwerk
nachweisen.

§ 16. Bei den im Jahre 1977 abzuhaltenden
Konzessionsprüfungen können als jene beiden
Personen, die das Gewerbe als Gewerbeinhaber
oder Pächter ausüben oder in diesem Gewerbe
als Geschäftsführer oder Filialgeschäftsführer tätig
sind, gemäß § 351 Abs. 2 GewO 1973 auch Per-
sonen in die Prüfungskommission berufen wer-
den, die gemäß § 376 Z. 33 a GewO 1973 die
Tätigkeiten des konzessionierten Gewerbes der
Kontaktlinsenoptiker ab dem 1. Jänner 1977
bis längstens 31. Dezember 1977 im Rahmen der
Ausübung des Optikerhandwerks ausüben dür-
fen.

§ 17. Die im § 11 genannten Personen weisen
im Jahre 1977 ihre fachliche Befähigung auch
dadurch nach, daß sie während der letzten drei
Jahre das Anpassen von Kontaktlinsen regel-
mäßig durchgeführt haben.

§ 18. Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1977
in Kraft.

Staribacher
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Anlage

(§ 10)
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6 7 6 . Verordnung des Bundesministers für
Gesundheit und Umweltschutz vom 30. No-
vember 1976 über die Verbindlicherklärung
des für den Bereich des Allgemeinen Sozial-
versicherungsgesetzes festgesetzten Anpas-
sungsfaktors für den Bereich des Impf-
schadengesetzes für das Kalenderjahr 1977

Auf Grund des § 3 Abs. 3 des Impfschaden-
gesetzes, BGBl. Nr. 371/1973, wird verordnet:

Artikel I

Der im Bereich des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes mit Verordnung vom 4. Novem-
ber 1976, BGBl. Nr. 615, für das Kalender-
jahr 1977 mit 1,070 festgesetzte Anpassungs-
faktor ist in diesem Ausmaß auch im Bereiche
des Impfschadengesetzes für das Kalenderjahr 1977
verbindlich.

Artikel II

Die Verordnung vom 7. Jänner 1976, BGBl.
Nr. 17, wird aufgehoben.

Leodolter

6 7 7 . Verordnung des Bundesministers für
Verkehr vom 25. November 1976 über die
Sicherung des Schulweges (Schulwegsiche-

rungs-Verordnung)

Auf Grund des § 97 a der Straßenverkehrs-
ordnung 1960, BGBl. Nr. 159, in der Fassung der
Bundesgesetze BGBl. Nr. 204/1964 und 412/1976
wird verordnet:

Betraute Personen

§ 1. (1) Den mit der Sicherung des Schulweges
(des Weges zum oder vom Kindergarten) betrau-
ten Personen (§ 97 a der Straßenverkehrsord-
nung 1960) hat die Behörde auszufolgen:

1. einen Ausweis nach dem in der Anlage ent-
haltenen Muster,

2. einen Signalstab (§ 2) und

3. eine Schutzausrüstung (§ 4).

(2) Die Behörde hat die Rückgabe von Ausweis,
Signalstab und Schutzausrüstung vorzuschreiben,
wenn die Betrauung zurückgenommen wird oder
sonstwie endet.

(3) Die betrauten Personen haben bei der Siche-
rung des Schulweges (des Weges zum oder vom
Kindergarten) den Signalstab zu verwenden und
die Schutzausrüstung zu tragen.

Signalstab

§ 2. (1) Der Signalstab muß aus einem Stiel
und einer an einem Stielende angebrachten run-
den Scheibe bestehen. Er muß folgende Abmes-
sungen haben:

a) Länge des Stieles: etwa 160 cm
Durchmesser der Scheibe: etwa 50 cm
oder

b) Länge des Stieles: 30 cm bis 40 cm
Durchmesser der Scheibe: 14 cm bis 17 cm.

(2) Die Scheibe muß beiderseits rot sein und
einen weißen, nicht mehr als 4 cm breiten Rand
aufweisen. Sie muß so rückstrahlen, daß sie bei
Dunkelheit und klarer Sicht im Scheinwerfer-
licht auf eine Entfernung von 200 m deutlich rot
aufleuchtet.

(3) Der Stiel muß aus leichtem, jedoch halt-
barem Material bestehen. Der Durchmesser seines
runden Querschnittes muß bei der Ausführung
nach Abs. 1 lit. a etwa 30 mm, bei der Ausfüh-
rung nach Abs. 1 lit. b 15 mm bis 20 mm betra-
gen. Der Stiel kann, wenn er aus Holz besteht,
in der natürlichen Farbe belassen werden und
muß ansonsten grau gefärbt sein.

Zeichengebung

§ 3. Die Aufforderung zum Anhalten ist von
der Fahrbahn aus, und zwar bei der Ausführung
nach Abs. 1 lit. a durch leichtes Schrägstellen des
Signalstabes, bei der Ausführung nach Abs. 1 lit. b
durch Hochheben des Signalstabes mit schräg nach
oben zeigender Scheibe zu geben. In beiden Fäl-
len muß die Scheibe jeweils etwa senkrecht zur
Fahrtrichtung der sich nähernden Fahrzeuge zei-
gen.

Schutzausrüstung

§ 4. Die Schutzausrüstung muß aus einem
weißen Mantel und aus einer weißen Mütze
bestehen. Der weiße Mantel einschließlich der
Ärmel kann mit einem waagrechten roten Strei-
fen aus rückstrahlendem Material versehen sein.

Inkrafttreten und Aufhebung

§ 5. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jän-
ner 1977 in Kraft.

(2) Die Verordnung des Bundesministeriums
für Handel und Wiederaufbau vom 9. Dezem-
ber 1964, BGBl. Nr. 287, mit der Vorschriften
über die Sicherung des Schulweges erlassen wer-
den, tritt mit Ablauf des 31. Dezember 1976
außer Kraft.

Übergangsbestimmungen

§ 6. Die bisherigen Betrauungen mit der Siche-
rung des Schulweges und die bisher ausgestellten
Ausweise behalten ihre Gültigkeit.

Lanc
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Anlage

Der § 97 a Abs. 3 der Straßenverkehrsordnung 1960 lautet:

„Die betrauten Personen dürfen durch deutlich erkennbare Zeichen mit dem Signalstab
die Lenker von Fahrzeugen zum Anhalten auffordern, um Kindern das Überqueren der Fahrbahn
zu ermöglichen. Die betrauten Personen dürfen diese Verkehrsregelung nur an Straßenstellen,
an denen der Verkehr nicht durch Lichtzeichen geregelt wird, und nur ausüben

a) in der unmittelbaren Umgebung von Gebäuden, in denen Schulen, die von Kindern unter
15 Jahren besucht werden, oder Kindergärten untergebracht sind, aber nur auf Fahr-
bahnstellen, die von Kindern in der Regel auf dem Schulweg (Weg zum oder vom
Kindergarten) überquert werden, oder

b) als Begleitung von geschlossenen Kindergruppen."
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678. Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 1. Dezember 1976
betreffend die Bestimmung des Straßenver-
laufes der B 24 Hochschwab Straße im Bereich

der Gemeinde Gußwerk

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßen-
gesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 239/1975 wird ver-
ordnet:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der B 24
Hochschwab Straße wird im Bereich der Ge-
meinde Gußwerk wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt
bei km 0,0, das ist bei km 64,210 der B 20 Maria-
zeller Straße in Gußwerk, verläuft in westlicher
Richtung und erreicht bei km 0,070 wieder die
alte Trasse. Nach Querung des Aschbaches folgt
die neue Trasse der bestehenden, weicht aber in
den Teilstücken km 0,640 bis km 0,940, km 1,140
bis km 1,240 und km 1,400 bis km 1,525 von der
bestehenden Trasse ab; sie endet bei km 1,825.

Im einzelnen ist der Straßenverlauf aus der
beim Bundesministerium für Bauten und Tech-
nik, beim Amt der Steiermärkischen Landes-
regierung sowie bei der Gemeinde Gußwerk auf-
liegenden Planunterlage (Planzeichen B 1—24—
76 a; Maßstab 1 : 2 880) zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung.
Die Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind
der aufliegenden Planunterlage zu entnehmen.

Moser

6 7 9 . Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 2. Dezember 1976
betreffend die Auflassung eines für den
Durchzugsverkehr entbehrlich gewordenen
Abschnittes der B 198 Lechtal Straße im
Bereich der Gemeinden Weißenbach am Lech

und Höfen

Auf Grund des § 4 Abs. 2 des Bundesstraßen-
gesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 239/1975 wird ver-
ordnet:

Der Straßenteil der B 198 Lechtal Straße von
km 71,248 (alt)/71,8562 (neu) bis km 74,240 (alt)/
75,00 (neu) wird, soweit er durch die Umlegung
auf den bereits fertiggestellten und verkehrs-
übergebenen — mit Verordnung vom 15. No-
vember 1973, BGBl. Nr. 587, bestimmten —
Abschnitt für den Durchzugsverkehr entbehrlich
wurde, als Bundesstraße aufgelassen.

Moser

6 8 0 . Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 1. Dezember 1976
betreffend die Bestimmung des Straßenver-
laufes der B 199 Tannheimer Straße im Be-

reich der Gemeinde Weißenbach am Lech

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßen-
gesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 239/1975 wird ver-
ordnet:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der B 199
Tannheimer Straße wird im Bereich der Ge-
meinde Weißenbach am Lech wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt
bei km 3,559 (alt), überbrückt das Gemstal und
bindet bei km 3,980 (alt) wieder in den Bestand
ein.

Im einzelnen ist der Verlauf der Straßentrasse
aus den beim Bundesministerium für Bauten und
Technik, beim Amt der Tiroler Landesregierung
sowie bei der Gemeinde Weißenbach am Lech
aufliegenden Planunterlagen (Katastermaß-
stab 1 : 2 880) zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung.
Die Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind
den aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.

Moser

6 8 1 . Verordnung des Bundesministers für
soziale Verwaltung vom 7. Dezember 1976
betreffend die Festsetzung des Zuschlages zum
Lohn gemäß § 21 Abs. 1 des Bauarbeiter-
Urlaubsgesetzes 1972 sowie der Anwartschaf-
ten auf die Zuschlagswerte gemäß § 4 Abs. 2

des Bauarbeiter-Urlaubsgesetzes 1972

Auf Grund der §§ 4 Abs. 2 und 21 Abs. 1
zweiter Satz des Bundesgesetzes vom 25. Okto-
ber 1972 betreffend den Urlaub für Arbeitneh-
mer in der Bauwirtschaft (Bauarbeiter-Urlaubs-
gesetz 1972 — BArbUG 1972), BGBl. Nr. 414,
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 393/
1976 wird auf gemeinsamen Antrag der kollek-
tivvertragsfähigen Körperschaften der Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber verordnet:

§ 1. Der Zuschlag zum Lohn, der gemäß § 21
Abs. 2 BArbUG 1972 zur Bestreitung des
Aufwandes der Bauarbeiter-Urlaubskasse zu ent-
richten ist, beträgt für eine Anwartschaftswoche
das 9,95fache des um 25 v. H. erhöhten kollek-
tivvertraglichen Stundenlohnes gemäß § 21 Abs. 3
und 4 BArbUG 1972.

§ 2. Der Arbeitnehmer erwirbt bei einem Ur-
laubsausmaß von 24 Werktagen 700/1000 und
bei einem Urlaubsausmaß von 30 Werktagen
874/1000 der in der Anwartschaftsperiode gelei-
steten Zuschläge (§ 1).

§ 3. Diese Verordnung tritt am 27. Dezember
1976 in Kraft.

Weißenberg
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